
I Abhandlungen

Die Bedeutung der Nachmittagszeit im Islam
Von I. G old zih er  in Budapest

I

Unter den auf fünf Tageszeiten verteilten Kultusübungen 
(salät), zu denen der Islam seine Gläubigen verpflichtet, wird 
bereits in jener frühen Zeit, in der die an Mohammed an
gelehnten traditionellen Sprüche entstanden sind, dem für die 
Nachmittagszeit (aZ-'asr) verordneten Ritus besondere Be
deutung und Wichtigkeit zugeschrieben. Die für das 'asr 
bestimmte Zeit beginnt mit dem Ende des für den unmittel
bar vorhergehenden Mittagsritus (al-zuhr) festgesetzten Zeit
raumes; ihre Dauer wird bis kurz vor Sonnenuntergang aus
gedehnt. Jedoch wird in den alten Quellen besonders ein
geschärft, von dieser Weite der Grenzbestimmung keinen 
Gebrauch zu machen, sondern das 'asr möglichst zu vollziehen, 
solange die Sonne noch „hoch oben steht und lebendig ist" 
(wal-samsu muriafi 'atun hajjatun).1 "Ajischa berichtet, daß 
der Prophet diesen Ritus zu einer Tageszeit zu vollziehen 
pflegte, als die Sonne noch kräftig in das Wohngemach hin
einleuchtete und als noch kein Schatten in demselben fühlbar

1 Dies wird in einer Version bei Ibn al-Gärüd al-Nisäbüri dl- 
Muntakä min al-sunan  (Haidaräbäd 1315) 78 so ausgedriickt, daß der 
Prophet den Biläl das Adäu zum 'asr rufen ließ: wal-samsu murtafi'atua 
baidä’u nakijjatun „solange die Sonne hoch utand, weiß uud rein 
(glänzend)“.
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war. Ein Genosse des Propheten, der viele Jahre immer in 
seiner Umgebung war und seine Lebensgewohnheiten am besten 
kannte, erzählt, daß der Prophet das 'asr zu einer Zeit ver
richtete, daß er nach Beendigung desselben noch nach el-'Awäll 
ging (die Bestimmung der Entfernung variiert zwischen vier 
und acht mll, 1— 2 deutsche Meilen, von Medina) und dort 
die Sonne noch hoch stehend sali.1 Man erzählt, daß 'Ala 
einst in Basra den Anas ibn Mälik (Abu Umajja) besuchte, als 
dieser eben aus der benachbarten Moschee vom Mittagsgottes
dienst kam. Auf die Frage des 'Ala, ob sie das 'asr bereits 
verrichtet haben, wies Anas darauf hin, daß sie ja soeben erst 
vom zuhr (Mittagsgebet) kämen. Darauf jener: So verrichtet 
denn gleich auch das 'asr, denn ich habe den Propheten sagen 
hören, daß es Gewohnheit der munäfkün sei, mit dem 'asr so 
lange zu warten, bis die Sonne zwischen den Hörnern des 
Satans2 ist (dem Niedergange naht).3

Es wird demgemäß Wert darauf gelegt, möglichst den 
Beginn der für das 'asr bestimmten oberen Zeitgrenze zu be
nutzen4 und von der durch das Gesetz zugebilligten Latitude 
keinen Gebrauch zu machen. Mit einem Wort, man möge sich be
streben, das 'asr in der frühesten Nachmittagszeit zu verrichten.5

1 Buchäri Mawäkit al-salät Nr. 12 ff. Les traditions islamiques tra- 
duites de l ’ardbe par 0 . Houdas et W. Maryais I (Paria 1903) 192—194.

1 Über die Bedeutung dieser Phrase s. meine Abhandl. zur arab. 
Philol. I 113—115.

8 Sunan a l-N asä’i I 89, Muslim  II 149.
* Vgl. ju'ag^iliina al-'asr, Mukaddasi ed. de Goeje 130, 13. Als 

m itt le r e  Zeit wird ungefähr drei Stunden nach Mittag betrachtet 
(Snouck Hurgronje Mekka II 91, 3); für die Zeitbestimmung dient ge
wöhnlich die Länge des von den Gegenständen geworfenen Schattens; 
Lane Manners und customs of the modern E gyptiansb (London 1871) 
I, 91 Anm.

6 Nichtsdestoweniger wird in der Gesetzschule des Abu Hanifa ge
lehrt, daß es kein Vorzug sei, das 'asr zu beschleuuigeu; die anderer, 
drei orthodoxen Schulen halten sich an den Sinn der oben angeführten 
Traditionslehron; JRahmat al-umma 15, 5 v. u. (wa-ta'gil al-'asr afdal 
illä *inda Abi Hanifa).
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In der Tat wird die Zeitbestimmung „zw ischen  M ittag  
und 'a sr“ zur Umschreibung eines ganz ku rzen  Zeit
raumes gebraucht.1

II
Man findet manche Spur davon, daß im alten Islam 

diesem 'asr eine ganz besondere Vorzüglichkeit vor allen 
anderen Riten zugeeignet wurde. Der überwiegende Teil der 
alten Koranexegeten deutet in der medinensischen Koranstelle 
Sure 2, 239 „Beobachtet die Gebete und das m ittle re  Ge
b e t" 2 diesen besonders hervorgehobenen Ritus auf das 'a s r3 
und erklärt dabei das Wort: al-w ustä  (das mittlere) im Sinne 
des altarabischen Sprachgebrauchs in der Bedeutung: das v o r
nehm ste. Nach einigen Traditionen4 soll sogar im ursprüng
lichen Korantext hier statt al-w ustä  (das mittlere) ausdrück
lich a l-a s r i  gestanden haben, nach anderen, dem jetzigen 
Text ein explikatives w a-sa lä ti-!-'a sri hinzugefügt gewesen 
sein.5 Diese ganz unzulässigen Voraussetzungen sind aber 
jedenfalls Zeugnisse für den bevorzugten Charakter des salat 
al-asr im Bewußtsein der alten Islamlehrer. Sie wurden 
eben durch die Überzeugung von einem solchen Charakter 
erst hervorgerufen.6

1 Jälcüt III 478, 4.
4 Vgl. Iloutsma Iets over den dagclijkschen Salat der Mohammedaner 

(Theolog. Tijdschrift XXIV 130) und die Korankommentare zu 2, 239.
# Bei Ihn Maga (Dihli 1282) 50: Die Ungläubigen hinderten (während 

des „Grabenkampfes“) den Propheten, das 'asr zu verrichten bis zum 
Sonnenuntergang; da sprach er: „Sie haben uns vom m it t le r e n  s a lä t  
zurückgeh alten, möge Allah ihre Häuser und Gräber mit Feuer erfüllen.“

4 Buchäri Tafsir Nr. 19 und dazu die bei Kastallänx z. St. VII 45f. 
gesammelten alten Nachrichten.

5 M uwatta’ (mit Zarkänx) 1 254 — 255 (sehr wichtig für diese Frage).
6 Wir wollen dahingestellt sein lassen, ob nicht in anderen 

Traditionen etwa Opposition gegen die Bevorzugung des 'asr sich kund
gibt; z. B. in einem sicherlich an obige Koranstelle sich anschließenden 
Hadit-Spruch: häfiz 'alu-l-'asreini „Beobachte d ie  b e id e n 'a s r “ (d. h. 
Früh- und 'asr-Gebet, a potiori) bei Nihäja III 101, Lisän  VI 252, Tag
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In einer bei al-Tirmidi verzeichneten Nachricht sagen 
einmal die heidnischen Gegner von der gegen sie heranziehen
den Schar Mohammeds: „sie hätten ein Gebet, das ihnen lieber 
sei als ihre Väter und ihre Kinder; dies sei das 'asr“.1 Und 
auch für Einzelbitten wird in manchen traditionellen Sprüchen 
dieser Zeit ein besonderer Erfolg zugeschrieben. Der schi'itische 
Imam Abu 'Abdallah Ga'far al-Sädik (st. 765) erzählt, daß 
sein Vater, wenn er Gott eine Bitte anheimstellen wollte, 
dazu die Zeit wählte, wann die Sonne von ihrer Mittagshöhe 
abzubiegen beginnt (zawal al-sams). Dies wird auch von 
anderen Imamen wiederholt; freilich kommen in solchen Tra
ditionen auch andere Zeitbestimmungen vor.2 In der „Nahrung 
der Herzen“ des Mystikers Abu Tälib al-Mekkl wird als Spruch 
des Propheten angeführt: „Wenn jemand zu jener Zeit vier 
rak'ah’s verrichtet und dabei die Koranrezitation, die Knie
beugung und Prosternation korrekt vollführt, so beten 70000 
Engel mit ihm und flehen bei Gott um Sündenvergebung für 
ihn. Denn die Tore des Himmels werden zu dieser Stunde 
geöffnet, und ich liebe es, daß man gerade damals von mir 
eine fromme Handlung vorlegen könne.“ 3

Bei keiner der Gebetzeiten außer diesem 'asr werden den 
der Gesetzübertretung im allgemeinen geltenden Drohungen 
noch spezielle Warnungen ^inzugefügt. „Wer das 'asr ver
nachlässigt, geht des Verdienstes seiner bona opera verlustig 
(habita 'amaluhu)u; in einem anderen Spruch wird von einem 
solchen gesagt, er sei „als ob er seiner Familie und seiner 
Habe beraubt würde“ (ka’annamä wutira ahlaku wa-tnälahu).4,

al-'arüs III 404. Es würde zu weit führen, diesen Gesichtspunkt hier 
weiter zu verfolgen.

1 Tirmidi Siman II 172, 13: inna li-h a ’ulä’i salätan hija ahabbu 
ileihim min äbä’ihim w a-abnä’ihim wahija-l-'asru.

* Kulini Usnl a l-K ü fi (Bombay, lith. 1302) 594.
* K üt a l-lu lü b  (Kairo 1310) I 27 vgl. II 146.
‘ Buchäri M awäkit 1. c. lloudas-M ar$ais 194, M uwatta’Scibäni 134; 

Muslim II 150. Es ist interessant, zu beobachten, daß in einigen in
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Hingegen wird jenem, der das 'asr regelmäßig leistet,
doppelter Lohn zugesagt.1 Schon den früheren Religions
genossenschaften sei dies Gebet angeboten worden; sie fanden 
es aber als zu beschwerlich ( takulat 'aleihim) und lehnten es 
ab. Erst mit dem Islam sei es durchgesetzt worden. Es über
ragt den Wert der anderen Gebete um 26 Grad (daragat).2

Es braucht nicht bewiesen zu werden, daß der Schwur
„Beim 'a s r mit dem die 103. Sure des Korans beginnt, mit 
der dem salät al-'asr zugeschriebenen Weihe (wie z. B. Baidäwl 
an erster Stelle erklärt) nichts zu tun hat.3 Zur Zeit der
Offenbarung dieses mekkanischen Orakels war ja jenes Gebet 
noch gar nicht eingerichtet. Schon mohammedanische Kom
mentatoren weisen eine solche Beziehung mit dem richtigen 
Hinweis darauf zurück, daß ja am Anfang einer anderen Sure 
(93) der Schwur bei anderen Tageszeiten angewandt wird.1

III
Die besondere Weihe und Bedeutung, die man dieser 

Tageszeit zueignet, ist noch aus einer anderen Erscheinung 
ersichtlich. Man läßt gerichtliche Eide im Zusammenhang mit 
dem 'asr ablegen.5 Die Abnahme des Schwures in Verbindung 
mit dem Gebet (ba'd al-saläti) wird,-wenigstens für einen be
stimmten Fall (Zeugeneid betreffs eines mündlichen Testamentes), 
bereits im Koran (5, 105) angeordnet. Die Kommentatoren

'Alä al-din al-M uttakl ’s K a m  al-um tnal IV 83 — 84 gesammelten Ver
sionen diese Warnung denen gilt, die das salät al-'asr bis zum Sonnen
untergang, also bis zur gesetzlich zulässigen Zeitgrenze hinausschieben 
(s. o.). 1 Usd al-güba  V 148 unten; vgl. ZDMG III 385 Anm.

s K a m  al-'ummäl IV 84 Nr. 1716.
8 Unter den im Tafslr al-Tabart (XXX 160) mitgeteilten alten Er

klärungen wird diese nicht erwähnt.
4 Vgl. Fachr a l-d in  a l-R ä z i, Mafätlh z. St. VII! 675.
6 Ganz ohne Bedeutung ist es wohl, wenn in einer Schwurformel 

des Dichters Kutejjir als der Zeitpunkt des Schwures der A b en d  be
zeichnet wird: h a la f ta  . . . , 'a s ij j a ta n  (Jäküt IV 769, 11); 'a i i j j a t a n  
scheint hier nur Flickwort zu sein.



wollen darunter das saldt al-'asr verstehen; diese Spezialisierung 
ist jedoch, wahrscheinlich erst in der Zeit nach Mohammed 
erfolgt. Aus einer Reihe von Beispielen aus früher Zeit, die 
ich gesammelt habe, hebe ich die folgenden heraus.

Der Kalife 'Omar läßt den Fezäriten Manzür ihn Zabbän, 
der zur Zeit des Heidentums die Gattin seines verstorbenen 
Vaters geehelicht hatte und dies blutschänderische Verhältnis 
im Islam fortsetzte1, zur 'a s r-Z e it  v ie rz ig  E ide d a ra u f  ab- 
legen , daß ihm das auf eine solche Ehe bezügliche Verbot 
des Islam unbekannt war. Daß die Eide nach  dem 'asr-Gebet 
abgelegt wurden, wird hier nicht ausdrücklich gesagt. „Man 
behielt ihn im Kerker bis zur Zeit des 'asr-Gebetes“2 oder 
„bis nahe zum 'a .“ 3, dann ließ man ihn schwören.

Ibn abi Muleika, dem die Aufsicht über die Bevölkerung 
von Tä’if an vertraut war, holte sieh bei dem alten Ibn 'Abbäs, 
der in Rechtssachen als Orakel galt, liats darüber, wie er 
gegen eine Sklavin vorzugehen habe, die laut der durch einen 
rechtsgültigen Beweis nicht bekräftigten Anklage ihrer Ge
nossin diese geschlagen habe. Ibn'Abbäs gab ihm die Weisung, 
daß er die Verklagte nach dem 'asr  festnehmen lasse und 
ihr die Koranworte 3, 71 („die aber den Bund Allahs und 
ihre Schwüre für geringen Lohn verkaufen" usw.) zu Gewissen 
führe. So verfuhr man auch und die Angeschuldigte wurde 
geständig.4 Die Anwendung des Koranverses läßt nicht daran 
zweifeln, daß die Prozedur in der Weise beabsichtigt war, die 
Angeklagte im Leugnungsfalle auf ihre Aussage einen Eid 
leisten zu lassen. Also die Eidesabnahme in Verbindung mit 
dem 'asr.

Nach einer Nachricht bei A b u -l-fa rag  a l-Is fa h ä n l in 
seinem sclii'itischen Martyrologiurn gab der Kalife Bisam I. 
in einem obschwebenden Rechtsfalle die Verordnung, daß vor 
allem vom Kläger ein Beweis (bajjina) für seinen Rechts-

1 Muh. Stucl. I 26. s Agänl XI 55 paenult. * Ibid. XXI 261, 3.
* Musnad nl - Safii 89.
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anspruch gefordert werde; wäre er nicht imstande, einen 
solchen beizubringen, „so leget der Gegenpartei nach dem 
iii6T einen Eid auf bei Allah, außer dem es keine Gottheit 
gibt, daß der Kläger ihr nichts zur Verwahrung gegeben und 
daß er überhaupt keine gültige Forderung zu stellen habe"1

Als merkwürdige Rechtsentscheidung des Abu Müsä al- 
As'arl wird folgendes überliefert. In Angelegenheit der letzt
willigen Verfügung eines Muslim in Dakukä’ melden sich zwei 
christliche2 Zeugen; als die Erben ihre Aussage anzweifelten, 
ließ Abu Müsä die beiden Christen nach Küfa kommen und 
nahm ihnen nach  dem 'asr  einen Eid ab des Inhaltes: „Bei 
Allah, wir haben uns für diese Zeugenaussage nichts bezahlen 
lassen, wir verheimlichen nicht das Zeugnis Allahs; ansonst 
mögen wir zu den Sündigen gerechnet werden".3

Nach einer nicht allgemein anerkannten Textversion soll 
auch für den feierlichen L i'än -Eidfluch (Koran 24, öff.) 
zwischen Ehegatten (wenn jemand sein Weib ohne Zeugen
bekräftigung der Untreue zeiht), der nach einigen Gesetzes
gelehrten zur Klasse der Eide gerechnet wird4, dieselbe Zeit 
bestimmt gewesen sein.5

Wir sehen hier eine Reihe von Beispielen für die Tat
sache, daß man die Wahl der Zeit des 'asr zur Ablegung des 
Eides als Verschärfung (tagliz) desselben betrachtete. Man 
scheint vorauszusetzen, daß der Schwörende aus Scheu vor 
der heiligen Weihe derselben zu dieser Tageszeit nicht den

1 M akatil al-Talibijjm a  162.
2 Bei Ibn Kajjim al-Gauzija, a l- turuk al-hikm ijja fi-l-sijäsa t al- 

sar'ijja  164, wo dieser Itechtsfall mitgeteilt ist, wird der Umstand, daß 
es c h r is t l i c h e  Zeugen waren, verschwiegen; statt n a sr ä n ijjä n  (zwei 
Christen) nur allgemein r a g u lä n  (zwei Männer).

* Därakutni Sunan (Dihli 1300) 495.
4 Nach Mälik und al-Säfi'i wird das Li'än als Eidesleistung, nach

Abu Hatüta wird es als Zeugenschaft behandelt, Kastalldm  VIII 194.
6 Zarkäni zu Muwatta’ III 60, 5 v. u. fa ta lä 'a n ä ;  a l-Z u h rlf ba'da- 

l-'asri.
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Mut haben würde, einen Meineid zu schwören, ln der Tat 
heißt es auch in einem Traditionsspruch: „Dreierlei Leute sind 
es, die Gott (am Tage des Gerichtes) nicht anreden und a\if 
die er nicht blicken und denen er kein Verdienst anrechnen,
die er hingegen mit schmerzlicher Strafe züchtigen w ird .........
einen Mann, der nach  dem 'asr um eine Ware feilscht und 
bei G ott schw ört usw.“ 1

Was ist nun aber die Ursache, die der Tageszeit des 
'asr in dem religiösen Vorstellungskreis jene Weihe verlieh, 
die wir an zwei hervorragenden Momenten des religiösen 
Lebens beobachten konnten?

Die mohammedanische Überlieferung selbst gibt uns den 
Grund für diese Erscheinung an die Hand. Um die 'asr-Zeit 
— so belehren uns die alten Theologen des Islam — lösen 
die zur Überwachung der Welt herabgesandten Engelscharen 
einander ab; die Tagesengel kehren in den Himmel zurück, 
während die für die andere Hälfte des Tages abgeordneten 
Engel auf der Erde erscheinen. Man möge nun bestrebt sein, 
daß die zurückkehrenden Engel auf die Frage Allahs: „Wie 
habt ihr meine Diener zurückgelassen?“ den Bericht erstatten 
können, daß sie die Muslims im Gottesdienst verlassen haben.2 
Dieselbe Ablösung findet allerdings auch zu anderer Tageszeit 
statt; aber islamische Kommentatoren konstatieren, daß auf 
die Nachmittagsabwechslung mehr Gewicht gelegt wurde. Es 
sei dies die Zeit, in der die Engel über die Taten der 
Menschen Bericht erstatten (wdkt irtifa' al-a'mäl)3. Man müsse 
also während dieser Zeit möglichst in frommen Handlungen 
begriffen sein. Es folgt daraus, daß es gefährlich sei, gerade 
zu dieser Zeit Gott durch lügenhafte Anrufung seines Namens 
zu beleidigen.

1 Buch. Sahädät Nr. 23 uud auch sonst in den anderen Sammlungen.
3 Buch M awäkit al-salüt Nr. 16 (Houdas-Margais I 194), Tauhld 

Nr. 24, Murtadä al-Zab!di, Ithäf al-scudat al-muttakin  III 280.
8 Bei Kastalläni IV 457.
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Die Vorstellung, daß Gott zur Zeit des Nachmittagsgebetes 
Gericht über die Menschen hält, ist in diesem Kreise nicht 
vereinzelt. Sie begegnet uns auch in der jü d isc h e n  Kabbala, 
wie dies mehrere Stellen des Zöhar-Buches beweisen, deren 
Inhalt gewiß auf ältere Überlieferung zurückgeht. Die Zeit 
des Minchäh-Gebetes (dem das mohammedanische salät al-'asr 
entspricht) wird als die Tageszeit bezeichnet, in der Gott, mit 
Ausnahme des Sabbatnachmittags, scharfes Gericht über die 
Menschen hält und in der, bis zum Einbruch der Nacht, die 
hohe Gewalt über die Welt herrscht.1

IV
Wenn wir nun aber zu den islamischen Vorstellungen von 

der 'űtóT-Zeit zurückkehrend, auf die Frage übergehen, welches 
wohl die Quelle davon ist, daß man in jenen Kreisen mit 
dieser Tageszeit die Abwechslung der Engelscharen und den 
Bericht über die Andachtsübung der Menschen in Verbindung 
setzt, so möchten wir zur Beantwortung dieser Frage folgende 
Meinung wagen. Jene Vorstellungen sind nicht als genuin 
islamisches Produkt, sondern als von außen eingedrungenes 
Element zu betrachten. Die Keime dazu sind, nach unserer 
Ansicht, in der „ S tu n d e n ta fe l“ zu finden, die auch in dem 
jüngst durch C. Bezold in arabischem und äthiopischem Text 
herausgegebenen, auf ein griechisches Original zurückgehenden 
T estam en tum  Adami  reproduziert ist. In dieser von Adam 
dem Seth mitgeteilten Stundentafel, in der die überweltlichen 
Vorgänge auf die einzelnen Stunden des N v%&t[huqov verteilt

1 Perikope Jithrö (ed. Amsterdam II 88b unten): xr-'U} baa •’in ü<n 
ynrrn  •pyi bai xabu NEppn nru«“! stnbjn arria nb« “ia xratüi •va’p 
(nur am Sabbat nicht, da herrscht das höchste Wohlgefallen 
nariüx s v n ) ;  Perik. Näsü, Anf. (ed. Amsterd. II 121a): xrrfan xrsira

bxri ns xabsa xabs n«bs n iia a i___xrbra souy w n  nns'cn
Nach dem späten Midrasch Séder Gan *Éden (Beth ha-m idräs, ed 
Jelűnek III 131) werden die Gesetzesübertreter von der Minchäh-Zeit ab 
durch die züchtigenden Engel herbeigeholt und in die Hölle geführt.



sind, wird die s iebente  Tagesstunde in folgender Weise charak
terisiert1: „In der siebenten Stunde geschieht der Eintritt zu 
Gott und der Ausgang von ihm, denn in dieser Stunde werden 
Gott die Gebete aller Lebenden vorgetragen“ ; in einer anderen 
erweiterten Version: „wenn der Mensch zu dieser Zeit betet, 
schließt sich seine Lobpreisung der Lobpreisung der Engel an 
und sein Gebet findet Erhörung bei Gott“.2 Also Abwechslung 
der Engelscharen, Vortrag der Gebete und zugesicherte Er
hörung.

Die siebente Tagesstunde ist eben der Beginn des 'asr, 
unmittelbar nach Schluß der Mittagszeit (sechste Stunde). Wir 
haben eingangs gesehen, daß es in den ältesten religiösen 
Dokumenten empfohlen wird, das 'asr-Gebet möglichst am 
Beginn des für dasselbe zugelassenen weiten Zeitumfanges zu 
erledigen. Die weite Verbreitung des Testamentum Adami im 
morgenländischen Christentum gibt der Möglichkeit Raum, daß 
die in demselben erläuterten Ideen in den islamischen Volks
glauben eindringen. Dafür gibt es ja viele Beispiele. War 
nun einmal der Glaube an die besondere Wichtigkeit der 'asr- 
Zeit für die Anrufung Gottes in den religiösen Vorstellungs
kreis eingedrungen und in muslimischem Sinne bearbeitet, 
konnte er sich leicht auch auf die Voraussetzung der Scheu 
vor Profanierung derselben im E id  ausdehnen. Diese mit 
dem Nachmittagsgebet verbundenen Vorstellungen übertrugen 
sich dann auf den ganzen Zeitraum, auf den sich das 'asr  im 
Sinne der legalen Bestimmungen erstrecken darf.

1 Orientalische Studien (Theodor Nöldcke gewidmet) 898, 10. Wir 
zitieren nach dem arabischen Text.

* ed. Bezold, ibid. 906, 8 v. u.
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